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Allgemeine
Geschäftsbedingungen

für
friedhofsqärtnerische Arbeiten

1. Berücksichtigung der Rechtsvorschrif ten:
Sämt iche gärtnerlsche Arbeilen auf dem Friedhofwerden nach
[,4aßgabe der Beslimmungen der örllich ge]lenden
Rechlsvorschrift en f achgerechl ausgef ühlr.

2. Art  und Ausmaß der gärtnerischen Arbeiten:
Dle Arl lrnd das Alsmaß der gännerischen Arbelien
(8epflanz!ng, Grabpflege) richten sich nach der jeweiligen
Vereinbarung im Einzelfall. Sie orientieren slch im Zweifel an
den ört l ichen Gegebenhelen (Lage, Kl lma, Jahreszeit ,
Boden beschaffen he t, Schatten- oder Sonnensejlgkell usw),
die der Gäirner nach fachlichen Gesichtspunklen z!

Für folgende Leislungen, die stets gesonderi in Rechnufg
geste t werden, isl jedenfalls ein besonderer Alftfag

a) AbJahren nicht benötigler Erdei
b) Auflüllen der G€bslätle;
c) Lieferung von Pflanzenerde, bel Neugesta tung der

Grabsläi te (2.8. nach Beieg!ng)
d) Veregen von Platteni
e) Lieferung von Kies und ahnlichen N4aleria ieni
f) Winteßchutz von Pflanzeni
g) Arbeilen an ässlich von Beslaltung (z.B Grabschmuck, Zu-

und Ablransport von Trauefgebinden etc.)
h) Sonslige Arbeiien, die nichl zu den übLichen Bepfanz!ngs-

Lrnd Pnegeaüeiten gehören (2.8. das Schneiden
Ausputzen oder Entfernen größerer Bäume, Hecken- !nd
Rosenschnltt, Anbringen von Sch!tzgitler, Schäd ings-
bekämpfLrng, Düngen !nd Bodenverbessem, Behebung
von Schäden, die durch Ddne venrfsachl werden),

i) Vorübergehendes Entfemen von Pflanzen von der
Grabstätte alf Wunsch des Auftraggebeß oder aul
Anordnung der Friedhotsvelwallung.

j)  Ne!anlage von Aodendecker oder Rasen.

3. Haftung:
Der Fredhofsgädner oder e ne Pefson, iür d e er elnzuslehen
hat, hafrei bei andercn Schäden als Personenschäden nur
dann wenn der Schaden vorsäizich oder grob iahrlässig

4. Gewährleistung:
Def Fiedhofsgätuer leislei für seine gädnedsch€ Arbeiten
Gewähr im Rahmen der gesee ichen Bestimmungen.

5. Warnhinweise:
a) Nele Pfanzen wachsen nur b€i fachgerechler Pflege an.

Es wird daher empiohen, einen Pflegeauflrag zu edeilen
bzw. sich mit den Pflegeerfordernissen vedfall z! machen
und dle Pfese entsprechend durchzuführen.

b) Eine ungünstige ödliche LaSe der Grabslätie
Schatienlage, rnangelnde oder schwer zLr bearbeitende
Böden und ähnllch€s, können dazu führen, dass dle
Pfanzen nicht anwachsen oder nicht die übliche Größe
bzw. Büle erreichen. Erteill der Auffraggeber ifolz
Wam!ng des Gärtners vor einem mögllchen N4isslingen
den Aultrag, häftet der Friedhofsgärtner fÜr den lv,lisserfolg
nichl ,

6.  Zahlungsbedingungen:
a) Die lriedhofsgärlnerischen Arbeilen weden jeweils im

vorhinein für das laufende Jahr bzw. Saison ln Rechnung
gestelll.

b) Die Rechnungen sind einen N4onat nach ihfer Edeilung ohne
Skonlo und Portoabz!g z! beg eichen.

c) Nach Ablalrf def Einmonatsf st weden Vezugszinsen n Höhe
von ... .% per Anno berechnet. Weiterc werden Mahnkoslen für
eine zweckentsprechende RechlsverfoLgung wie folgi in
Rechnung geslel l l .  Für den Fal def Einschal lung eines
lnkassobüros oder eines Rechlsanwalls werden die fLir diese
Berufsgruppen gülligen Tarlfe fur l.'lahnungen bzw.
Inkassoversuche in Rechnung geste lt. Für Mahnschrelben
d!rch den Friedhofsgädner wrd prc [,4ahnschreiben eln
Pauschalbetrag in Höhe von € . . . . . .  in Rechnung gesle l t .

d) Zah ungen werden steis der ällesten Forderung zugerechnet.
e) Treten bei Vedrägen, die langer as 2 [.4onai€ daL]em

Lohnkostenveränderungen durch Gesetz Verordn!ng oder
Kol ekliwerlrag, neue Steuem Maierialkosienveränderungen
bedingi durch bEnchenweite Anderungen der Rohstoifpreise
ein, so verändem sich die in Beiracht kommenden Prese

7. Vertragsdauer-Kündigung:
AlftGge, welche zeitlich r.rnbeschünki erleit werden, können unter
E nha lung e ner zweimonatigen Frisl zunr Abauf des ercten Jahres,
nachherjeweis zum Ablauf eines halben Jahres gekündlgtwerden

Auf e ne beslimmle Zeildauer abgeschlossene Vedräge vedangem
sich jeweiLs urn ein weiteres Jahf, sofern der Alfi€ggeber bis
späleslens einen Monat vof Vertragsabauf auf diese Rechlsfolge
besonders hingewiesen wude und er in der Foge bs zum
ußprünglich vorgesehnen Ternrin des VerlEgsablauies nichl
ausdrucklich erkläd hat, elner sochen Vertragsverängerung nichl

Das gleiche gili füf Verlräge die friedhofsgädnerische Arbeilen nur
für beslimmle Jahrcszeiten elnes Jahres vors€hen; derartige
Saisonvedräge gelten auch für dle gleiche Jahreszeil des jeweiigen
Fogejahres als verlängei(. Der Hinweis muss in diesem Fal bis
soäteslens einen N,4onat vor bzw. der Wideßoruch des Kunden bis
vor dem Arbejtsbeglnn eingeangt sein

8. Bepf lanzungen:
Dle Auswahl def Pflanzen fürjahreszeit iche Wechselbepflanzungen
erfo gt - wenn nicht anders vereinbart dL.rrch den Fnedhofsgädner
nach örlichen Gegebenheilen. Die Durchführung der Bepflanzung
üahreszeiUiche Wechsel-bepflanzung, Rasen, Bodendecker) erfo gl,
wann und wie Natur, Wiflerung und daraus resultierender
Arbeitsanfa les geslatten bzw. edordern.
Die Libliche Auspflanzungszeii unler nomalen klimailschen
Vefiältnlssen ist beii
Fdhjahrcblumeni Apri lb is[ , , ] ! t ier lag
Sornrnerblumen: ab 15.Irai
Herbslblumen: OktoberbisAl lerhei igen
Winlefdekoral ion: Alerhel l igenbisweihnachten

L Grabpflege:
Die Grabpllege wkd mil gälrnerischer Sorgfalt ausgeführl. Die
gädneflsche Pflege umfassl: Bekämpfung von Unkraut, Schniä der
Pllanzen und des Rasens nach fachlichen Gesichlspunklen,
Säubem der Grabsle le, Eegießen soweit ortsüblich und fachlich
edorderlich (wähfend der Saison). Sie umfassl nichl dle fachliche
noh,vendlge Neuanlage des Rasens (grundsätzlich ale 3 Jahre), lür
we che ein besonderer Auftrag notwendig ist.
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In diesen Geschäft  sbedingungen
sind die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes berücksichl igt.


